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Bundesgesetz zum Schutz vor 
Immissionen durch Luftschadstoffe 
(Immissionsschutzgesetz-Luft, 1G-L) 

Wien, 1.6.1994 
Schneider/Kr/C:BM2 
Klappe 899 95 
671/438/94 

An die 
Parlamentsdirektion 

Parlament 
1017 Wien 

settim GESETZENTWUIif� 
ZI 3> -GE/19 ...... t. ... 

• ............... u ......... • .... ••• .. ·u •••• 

Datum: 6. JUNI 1994 
( 1- k Verteilt .dtL ... €..; ... 1.::J. .......... r;,· .. · ...... ······· 

/.' t . P-rriwU.1. 
.� l�7 

Unter Bezugnahme auf den mit Note vom 14. April 1994, 

Zl. 19 4444/8-1/8/94, vom Bundesministerium für Umwelt, 

Jugend und Familie übermittelten Entwurf des oben 

angeführten Bundesgesetzes gestattet sich der Öster­

reichische Städtebund, anbei 25 Ausfertigungen seiner 

Stellungnahme zu übersenden. 

Beilagen 
i. v. 

(Dr. Friedrich Slovak) 
Senatsrat 
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Bundesgesetz ·zum· Schutz 
vor Immissionen durch 
Luftschadstoffe 
(Xamissionsschutzgesetz­

Luft, IG-L) 
Zahl 19 4444/8-1/8/94 

Bundesministerium für 
U.welt, Jugend und Familie 
Sektion I 

Radetzkystra8e 2 -

1031 Wien 

�. 1." '" A 
Wien, 31. Mai 1994 
Schneider/Bu ' 
C/Schneider/Immis 
J(l

���

. 

89 995 
67�

�
_8J94 . 

Zu. gegenständlichen Gesetzesentwurf nimmt der Ost.f­
reiehisehe StAdtebund vie folgt stellun9: "�<::;>' 

L 
; .'

.
' \. . 

Wenn auch aus yerfassungsrechtl ichen Gründen kein e1n-' 
heitliches anlagenbezogenes Umweltrecht entsteht,. wird 
der vorliegende Gesetzesentwurf mit einer Reihe von 
Bovellierungen einzelner Materiengesetz (GeWO, LRG-k, 
Forstgesetz usw.) doch als ein Schritt zur Vereinheit­
lichung des österreichischen Immissionsschutzreehtes 
angeselien. 

Dia vorgesehenen Schritte bei Grenzwertüberschreit�ngen 
entsprechen im wesentlichen j.ener vor9an9sv.i •• , �1. in 
einigen städten, z.B; in Graz und. Linz, bereits vor 10 
Jahren zur Luftsanie�ung beschritten wu'rde. g� SOllt. 
daher § 11 des gegenständlichen Gesetzesentwur�es da­
hingehend ergänzt werden, daß die bei bestimmten Emit­
tenten oder Emittentenkategorien (z. B. Industrie, pri­
vaten Haushalten) bereits verwirklichten Maßnahmen an­
gerechnet werden können und jene Emittenten verstärkt 

• F 

, .. , -

.; . '  

� ,�' 
�, 
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zur Sanierunq anzuhalten sind, bei denen solche Maßnah­
men noch nicht erfolqt sind. 

Soweit dies in Fraqe kommt (z.B. im § 24 - Emissionser­
klärung oder bei der Festlequnq des Standes der Tech­
nik), sollte die Möqlichkeit vorqesehen werden, ein­
schlägige ÖNORMEN oder andere technische Reqelwerke für 
verbindlich zu erklären. 

Zu einzelnen Bestimmunqen wird folqendes ausqeführt: 

BU I 2 Ce); 

Der Abzug einer Meßunsicherheit, wie in der Definition 
gefordert, ist einerseits meßtechnisch so kompliziert, 
daß eine Durchführung entsprechender Messunqen .nahezu' 

. unmöglich oder mit einem zu hohen technischen' und per­
sonellen Aufwand ,verbunden ist, und ist andererseits 
auch nicht notwendiq, da die Meßunsicherheit - aufgrund 
der Ergebnisse verschiedener Fachqremien - bei der' 
Grenzwertfestlequnq berücksichtiqt wurde,' 

lu I 2 Ab., 12' 

Die Definition des "Standes der Technik" führt bei der 
vergleichbaren Definition nach § 71a GewO zwanqsläufig 
zu zum Teil technisch sehr einqeqrenzten und daait in­
novationsbremsenden Auslegunqen: es wird bei der Be­
sti .. ung lediglich österreich und allenfalls der 
weitere deutschsprachiqe Raum 
hinausgehende Beispiele' (etwa 
werden nicht akzeptiert. Dies 
lieh er_öqlicht werden, 

. I 

heranqezogen: darüber 
Skandinavien, 'USA� Japan) , . 
sollte jedoch ausdrück-

IU I • (2) litt 3. I 5 (3) »gd f. '. ,(1) , 

Nach diesen Bestlmmunqen wäre bei frei wählbaren Meß­
stellen zur vore'rkundunq eine Grenzwertunterschreitunq 
nicht gültig,'d.h., daß zwischen fixen und frei'wähl­
baren MeBstellen ein qualitativer Unterschied kon­
struiert wird. Dies ist bereits aus qrundsätzlichen 

• 

{ -

'I 
I 

, i 
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.e8technischen Gegebenheiten abzulehnen. Von der Quali­
tät der Meßergebnisse sind beide Meßstellen als gleich­
wertig zu betrachten. Würde diese Unterscheidung beibe-' 
balten, so würden .sämtliche Immissionsmessungen durch 
geeignete mobile Meßeinrichtungen einer wesentlichen' 
dynamisc�en Methode zur Grenzwertkontrolle beraubt wer� 
den, was nicht im sinne dieses Gesetzes sein kann. 

lu I 7 und I 8: 
Für die Ausweisung der Überschreitung im Monats­
/Jahresbericht und für die als Grundlage für die fol-

, . 

genden Maßnahmen dienende statuserhebung (§'8)'ist 
'''L. 

keine Terminisierung vorgesehen. Nach § 10 is� jedpcb, 
d ie Verordnung eines MaBnahmenplanes vom Vorli�gen' ;,:'\:� . ',,' 
einer Statuserhebung abhängig: eine

' 
Terminisierung ,in:.�\ ). :,, : 

I 8 wäre' daher entscheidend für jegliche 'verbesseru�9' " ', " .'� . 

der Luftgüte über § 10� 

I. I 11 »1,'11 

Gesetzliche Bestimmungen sollten konkret und.,Il�c:h iä,.·.' 
, �.I, . "  '.'. ' :1-:�i{', 

Binzelfall anwendbar bzw. umsetzbar'seiri. " ,  .:;'" .:,�" 

Mit Bestimmungen wie "nach M.öglichkeit, vorne�ml,ich·· 
kann das angestrebte Ziel nicht erreicht werden. Die 

, , 

" 
I ·, 

Polgen derartiger Formul ierungen s.ind end- und frucht-
lose Diskussionen bei behördlichen verhandlun�en. 

: 

19" 12 AbI, 11 

Bei Fristen von 10'bzw� 15 Jahren erscheinen Ma&nah •• n-
. .' " 

kataloge aus technischer S'icht sinnlos, da sie bis ·'zu. 
.. . . . ' ' -,' ',- .,. �:. -U •• etzung in. der Regel hoffnungslos veralt�t:-, .ind,' ,-

Pristen von 3 - 5 Jahren müßten hier ausreichend.se1ft . 
und Wü:r:den Innovationsanstrengunge��',im Bereich �er, . . : 

E.issionsvermeidung und -verminderung wesentlich er­
böben. 

" 

\. 
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I» I 13 I. 2., 
Der Einsatz emissionsarmer Brennstoffe und Produktions­
mittel i st auf jene Anlagen beschränkt, die ·zum Ein­
satz derselben geeignet sind". 

Hier wäre jedenfalls auch eine Nach- bzw. Umrüstung mit 
verhältnismäßigem Aufwand zu rechtfert-igen und notwen­
dig. 

lu I 14 Abs. 1 I. 1, 

Zu dieser Bestimmung sei angemerkt, daß es nicht,ziel­
führend erscheint; eine allenfalls mögliche Au.n.�h.ege-:' 
nehmigung im Ein

'
zelfall an wirtschaftlicbebz�.

�!
8oziale, . . ' . - .. ' , 

Komponenten zu knüpfen, da die Prüfung der wirtschaft:.. 
" , 

lichen bzw. sozialen Zumutbarkeit eine sehr 'aufwendige 
Ermittlungstätigkeit darstellen würde. Der hier ge­

wählte Begriff der fozialen Zu.qtbarlt�it 
nAber zu definieren. 

" <  / " 

Iw I 17" Ab.. .1 . . .. . .:��f:\j�d�, Diese BestiJllJllung, welche u�a. vorsiehtibei b."',.b�nden" 
Gebäuden einen Anschluß �n vorhandene leitungs9�b�ndene::" ," " 

Energieversorgungsnetze anzuordnen, 'erscheil'lt be4e�-, 
lich, Danach würde gegebenenfalls in bereits erteilte' 

.. '. '*-:�: . 
- '  ... : '� ; -.,.�": t " ' � 

und rechtskräftige Baubewilligungen eingegriffen. Wie 
aucb in den zu dieser Bestimmung vorliegenden erläuter­
ten Bestimmungen angedeutet ist, besteben verf,assungs­
recbtlicbe Bedenk�n gegen eine derartige formuliert. 
Bestimmung, Auch die in Aba" -3 vorgesehene, Ausnabm. vom 
Anschlu&zwang unter den Voraus,setzungen .in�r:/Jilr�::", . 
scbaftlichen und sozialen Unzumut�arlteit d .. �lf�CblUS-

. ' 

.e. erscheint zu wehig präzisiert, ,.' 

I» I 21 (3)1 

Das Wort "anzustreben" im Zusammen�ang mit der Einhal­
tung der Immissionsgrenzwertung der Verordnung bietet 
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keine klare Grundlage, dieses Gesetz zu vollziehen. Es 
wäre daher durch das Wort "einzuhalten� zu ersetzen. 

Zu I 25, 
Innerhalb der Kontrollbefugnisse ist es aQs technischer 
sicht auf jeden Fall erfor�erlich, auch Proben zu ent­
nehmen 1 diese Möglichkei't ist in der vorl-iegenden For-
mul ierung nicht "{orgesehen. , 

.IUiU�A:ul'lI.,;t:ll:oi .. ka.ze�l�IL.IIIt...-a..t( 'w' nl&d=eZAr-=u.&iln� g'--Z4uelUlrL..·...;:Glt.:eE.lw�o=-)oL-tL.' _.-..L7 .... 7_AublUl.Ll,L.....:
·
la.:a __ .I.s,,--III :.,s..jl;;�J�stF., 

Die Formulierung " • • •  festgelegten 
ist anzustreben" ist nicht konkret 
gilt auch fü� die Formulierungen ,in 

Artikel VI (inderulg 4., .,eU, •• ' Ab., 2 
Jeel I X (In4erung 4., Bun4e" .traaeig.,et,e.», 
"., J. 

. � ., � 

. '. .. . � 

Dr. Friedrich Slovak 
Senats rat 
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